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Gesucht werden innovative Pralinen  
mit kalifornischen Walnüssen.

Ausgezeichnet werden die gelungensten 
Neukreationen der Walnuss-Pralinen- 
entwicklung aus Lebensmittelindustrie 
und -handwerk. Auch bereits bestehende  
Rezepturen dürfen unter Verwendung 
kalifornischer Walnüsse am Wettbewerb 
teilnehmen.

Veranstalter des Wettbewerbs ist die 
California Walnut Commission (USA), in 
Deutschland vertreten durch die Firma 
mk² marketing & kommunikation gmbh 
(nachfolgend „der Veranstalter“).

Die Bewertung findet durch eine inter- 
disziplinär besetzte Fachjury statt. Die  
Gewinner der Plätze 1 bis 3 dürfen sich 
über attraktive Geld- und Sach-
prämien freuen. Mit der Bewerbung 
akzeptieren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gleichzeitig die nachfolgend 
aufgeführten Bedingungen.
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Die knacktastische Walnuss-Praline 2018

Teilnahmebedingungen
für den Wettbewerb

Nach zwei erfolgreichen Wettbewerben geht die Suche nach der 
knacktastischen Walnuss-Praline in eine neue Runde.

Gesucht werden innovative Pralinen 

mit kal i fornischen Walnüssen.

Die California Walnut Commission (CWC) wurde 1987 gegründet und finanziert sich aus Abgaben von über 4.000 Walnussfarmern und mehr als 90 -händlern in Kalifornien. Die 
Kommission ist eine Einrichtung des Staates Kalifornien und arbeitet eng mit dem Sekretariat des California Department of Food and Agriculture (CDFA) zusammen. Die CWC beschäf-
tigt sich in erster Linie mit Forschungen zu den gesundheitlichen Vorteilen von Walnüssen sowie mit der Entwicklung der Exportmärkte, von denen Deutschland der zweitgrößte ist.
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1. Teilnahmeberechtigt sind nur solche Unternehmen, 
die ihre Produkte direkt an Endverbraucher oder zur 
Weiterverwendung an Industriekunden bzw. den Einzel-
handel verkaufen. Dies gilt ausschließlich für Unternehmen 
mit Hauptsitz oder Niederlassung in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz sowie den Niederlanden, 
Belgien und Spanien. Einschränkungen hinsichtlich der 
Rechtsform bestehen nicht. Die vorgestellten Produkte 
müssen überwiegend in den aufgeführten Ländern 
entwickelt worden sein. In Spanien wird die Wettbe-
werbskoordination von Mitarbeitern der Agentur 
Atrevia durchgeführt:

Atrevia 
Lorena De Marco Hottel 
ldemarco@atrevia.com 
Villarroel 214, 1º2ª 
08036 Barcelona

2. Zur Teilnahme berechtigt sind diejenigen Unternehmen, 
die in den Jahren 2016 und 2017 nicht den Wettbewerb 
gewonnen haben (Plätze 1 bis 3).

3. Es können nur eigene Produktideen eingereicht werden. 
Eingesendet werden dürfen sowohl neuartige wie auch 
bereits existierende Produktideen mit kalifornischen 
Walnüssen.

4. Die Teilnehmer sichern zu, wahrheitsgemäße Anga-
ben zu machen und durch die von ihnen eingereichten 
Produkte die Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche 
Schutzrechte, nicht zu verletzten.

5. Die Bewerbung hat unter Erfüllung sämtlicher in den  
unten aufgeführten Rahmenbedingungen genannten  
Kriterien zu erfolgen. 

6. Es werden nur vollständig eingereichte Bewerbungs-
unterlagen berücksichtigt.

7. Die Bewerbungen werden von der Fachjury beurteilt.

8. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. 
Aufwendungen der Teilnehmer, gleich welcher Art, 
werden nicht ersetzt.
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Tei lnahmevoraussetzungen und Organisatorisches

Die California Walnut Commission (CWC) wurde 1987 gegründet und finanziert sich aus Abgaben von über 4.000 Walnussfarmern und mehr als 90 -händlern in Kalifornien. Die 
Kommission ist eine Einrichtung des Staates Kalifornien und arbeitet eng mit dem Sekretariat des California Department of Food and Agriculture (CDFA) zusammen. Die CWC beschäf-
tigt sich in erster Linie mit Forschungen zu den gesundheitlichen Vorteilen von Walnüssen sowie mit der Entwicklung der Exportmärkte, von denen Deutschland der zweitgrößte ist.
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Pralinenmusterherstellung

• Herstellung von Pralinen unter Verwendung 
 kalifornischer Walnüsse.

• Mindestmenge: 40 Pralinen in Verpackung 
 (Die Gewinner können für einen eventuell
 anschließend stattfindenden Sensoriktest 
 weitere 40 Pralinen zur Verfügung stellen).

• MHD > drei Monate in der angebotenen Verpackung.

• Herstellung nach aktuellem deutschem Lebens-
 mittelrecht (insbesondere der Lebensmittel-
 hygieneverordnung).

Bewerbungsunterlagen

Bitte laden Sie sich zur Vereinheitlichung der Angaben 
das Bewerbungsformular auf der Homepage 
www.californiawalnuts.eu herunter und füllen dieses 
gut leserlich aus. Es beinhaltet folgende Angaben:

• Kurze Produktbeschreibung

• Deklaration inkl. Zutatenliste sowie QUID-Angabe

• Kurze Begründung der Produktbesonderheit 
 „Knacktastische Walnuss-Praline 2018“

• Begründung für ein Marktpotential (inkl. der Angabe 
 eines umsetzbaren  Endverbraucherpreises/100g)

• Angabe MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum)

• Einsenden eines Produktfotos

Anmeldung

• Die Anmeldung zum Wettbewerb sowie die 
 Einsendung des ausgefüllten Bewerbungsformulars 
 muss bis zum 22. April 2018 per E-Mail an 
 CWC@californiawalnuts.de erfolgen.

• Es werden nur vollständige Bewerbungsunterlagen 
 berücksichtigt.

• Die Teilnehmeranzahl wird auf 30 Pralinenkreationen 
 insgesamt begrenzt; entscheidend ist dabei die  
 Reihenfolge des Eintreffens der vollständigen 
 Bewerbungsunterlagen. Jeder Teilnehmer darf 
 dabei max. zwei verschiedene Kreationen 
 einreichen.

• Der Anmeldestopp wird auf der Homepage von 
 www.californiawalnuts.eu veröffentlicht.

• Der Musterversand (jeweils 40 Pralinen in geeigneter 
 Verpackung) an die Fachjury ist NUR vom 
 23. April bis 04. Mai 2018 (eintreffend) möglich. 
 Die Lieferadresse wird spätestens Mitte März 
 auf der Homepage von www.californiawalnuts.eu 
 veröffentlicht.
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Rahmenbedingungen für die Bewerbung

Die California Walnut Commission (CWC) wurde 1987 gegründet und finanziert sich aus Abgaben von über 4.000 Walnussfarmern und mehr als 90 -händlern in Kalifornien. Die 
Kommission ist eine Einrichtung des Staates Kalifornien und arbeitet eng mit dem Sekretariat des California Department of Food and Agriculture (CDFA) zusammen. Die CWC beschäf-
tigt sich in erster Linie mit Forschungen zu den gesundheitlichen Vorteilen von Walnüssen sowie mit der Entwicklung der Exportmärkte, von denen Deutschland der zweitgrößte ist.
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1. Die Sieger erhalten eine Urkunde. 

2. Die Sieger werden auf der Webseite der CWC 
(www.californiawalnuts.eu) veröffentlicht.  
Im Rahmen der Prämierung und der begleitenden  
Berichterstattung werden die Namen der Platzierungen  
1 bis 3 (Teilnehmer sowie Unternehmen) und Infor- 
mationen zu ihren Produkten bekannt gegeben.  
Das Einverständnis dazu wird mit der Teilnahme an 
diesem Wettbewerb bereits erteilt.

3. Die Auswertung und Entscheidung erfolgt anhand 
der Sensorik sowie des Innovationscharakters. Die 
Entscheidung über die Preisvergabe liegt allein bei 
der Fachjury.

4. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

5. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Prämierung. 
Sollte eine Prämierung erfolgen, obgleich ein Verstoß 
gegen die Teilnahmebedingungen vorliegt, behält sich 
der Veranstalter vor, die Prämierung zurückzunehmen, 
die Auszeichnung einzuziehen und den Teilnehmer 
nachträglich auszuschließen. Dies gilt insbesondere 
für die Teilnahme mit Produkten, mit denen die 
Rechte Dritter verletzt werden oder bei Verletzungen 
der Lebensmittelhygiene.

6. Der Veranstalter haftet nicht für die von den 
teilnehmenden Unternehmen eingereichten Produkte.

7. An den eingereichten Produkten stehen dem Veran-
stalter keine Rechte zu, er macht sich die Produktideen 
nicht zu eigen. Insbesondere übernimmt der Veranstalter 
keine Haftung bei möglichen Verletzungen von gewerb- 
lichen Schutzrechten oder der Lebensmittelhygiene 
durch die eingereichten oder prämierten Produkte. 
Eine Prüfung, ob die eingereichten Teilnehmerbeiträge 
Rechte Dritter verletzen, erfolgt nicht.

8. Jegliche Haftung des Veranstalters gegenüber 
Teilnehmern wird, soweit gesetzlich zulässig, ausge-
schlossen. Der Ausschluss gilt nicht für die Haftung auf 
Schadenersatz für Tod, Körperverletzung und Gesund-
heitsschäden und/oder bei grober Fahrlässigkeit. 

9. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Gerichtsstand ist Bonn. Es gilt deutsches Recht.

Der Veranstalter sammelt die bereitgestellten Informa- 
tionen der Bewerbungen. Sie werden nur zur Auswahl 
durch die Fachjury und zur Organisation des Wettbewerbs 
durch den Veranstalter bearbeitet. Dies erfolgt streng 
vertraulich unter Wahrung des Datenschutzes. Die Unter-
nehmen erklären durch die Teilnahme am Wettbewerb ihr 

Einverständnis darüber, dass die Bewerbungsunterlagen 
an die Mitglieder der Fachjury weitergeleitet werden. 
Durch das Einreichen der Bewerbungsunterlagen akzep- 
tieren die Bewerber zugleich die Teilnahmebedingungen 
des Wettbewerbes.                                 
Stand Februar 2018
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Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb

Rechtl iche Hinweise

Datenschutz

Die California Walnut Commission (CWC) wurde 1987 gegründet und finanziert sich aus Abgaben von über 4.000 Walnussfarmern und mehr als 90 -händlern in Kalifornien. Die 
Kommission ist eine Einrichtung des Staates Kalifornien und arbeitet eng mit dem Sekretariat des California Department of Food and Agriculture (CDFA) zusammen. Die CWC beschäf-
tigt sich in erster Linie mit Forschungen zu den gesundheitlichen Vorteilen von Walnüssen sowie mit der Entwicklung der Exportmärkte, von denen Deutschland der zweitgrößte ist.


